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PU-Vorstrich VG 5

Mit System verlegen

Technisches Merkblatt 16
Stand Dezember 2018

 Polyurethan-Vorstrich für Böden im

Innenbereich.

 Zum Grundieren vor dem Auftragen

von Bodenausgleichs-/Spachtelmas-

sen, auch bei nachfolgender Parkett-

verklebung.

 Zum Grundieren auf Untergründen

mit vorhandenen Kleberresten von

Dispersions-, Reaktionsharz-, wasser-

löslichen (z. B. Sulfitablaugeklebern)

und bitumenhaltigen Belagsklebern.

 Haftgrundierung mit verfestigender

Wirkung auf saugfähigen Untergrün-

den wie Zement-, Calciumsulfat- und

Magnesitestrichen.

 Zum Grundieren auf nicht saugenden

Untergründen.

Anwendungsbereiche

 Sehr emissionsarm,

GEV-EMICODE EC1 R.

 Lösemittelfrei nach TRGS 610;

Giscode RU 1.

 EU 2004/42/IIA/(i)(140/140): < 10g/l.

 Gebrauchsfertig.

 Schnell erhärtend; begehbar bereits

nach ca. 1 Stunde.

 Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges

Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte

≤ 5 CM-% im Untergrund bei Zemen-

testrichen, auf Fußbodenheizung bis

Restfeuchte ≤ 3 CM-%.

Produkteigenschaften

 5-kg-Kunststoffkanister

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 4131/4

Lieferform
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Materialtechnologische Daten

Anwendungstechnische Daten

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

Materialbasis Polyurethanharze

Komponenten 1-komponentig

Konsistenz flüssig

Farbe braun

Lagerfähigkeit mind. 12 Monate; 
frostfrei, trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C

Verbrauch je Anstrich und Untergrundbeschaffenheit ca. 100 bis 200 g/m²

Schichtdicke geschlossener Film

Raum- und Untergrundtemperatur + 10 °C bis + 25 °C

Aushärtezeiten*
- begehbar nach ca. 1 Stunde
- 2. Anstrich nach Begehbarkeit
- Aufbringen von Bodenausgleichsmassen
nach Begehbarkeit des letzten erforderlichen Anstrichs:

- bei 1 Anstrich mit PCI VG 5, abgestreut mit Quarzsand: nach ca. 1 Stunde
- bei 1 Anstrich mit PCI VG 5 und anschließender

Grundierung mit PCI VG 2:
nach ca. 2 Stunden (1 Std. + 1 Std.)

- bei 2 Anstrichen mit PCI VG 5, abgestreut mit Quarzsand: nach ca. 2 Stunden (1 Std. + 1 Std.)
- bei 2 Anstrichen mit PCI VG 5 und anschließender

Grundierung mit PCI VG 2:
nach ca. 3 Stunden (1 Std. + 1 Std. + 1 Std.)

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

 Es gelten die Anforderungen der

DIN 18 365 bzw. DIN 18 356.

 Angeschliffene Calciumsulfatestri-

che dürfen nicht mehr als 0,5 % Rest-

feuchtigkeitsgehalt (Messung mit

CM-Gerät) aufweisen.

 Der Untergrund muss fest, sauber,

rissefrei und tragfähig sein. Ölflecken,

haftungsmindernde Oberflächen und

Verunreinigungen sorgfältig entfernen.

 Vorhandene Belagskleberreste sorg-

fältig abschleifen. Verbliebene Kleber-

reste müssen sauber und tragfähig

sein sowie fest am Untergrund haften.

Es dürfen keine losen Kleberreste

mehr vorhanden sein.

 Vorhandene Risse mit geeigneten

PCI-Gießharzen schließen.

Untergrundvorbehandlung

�1�. Gebinde vor Gebrauch auf Raum-

temperatur bringen.

�2�. PU-Vorstrich PCI VG 5 abschnitt-

weise auf den vorbehandelten Unter-

grund ausgießen und mit Velours- oder

Schaumstoffrolle gleichmäßig und voll-

flächig aufwalzen. Die Grundierung

muss einen geschlossenen Film bil-

den! Stets, insbesondere auf Unter-

gründen mit wasserlöslichen

Altkleberresten, genügend PU-Vor-

strich PCI VG 5 auftragen, damit die

Grundierung - auch beim Abstreuen mit

Quarzsand - einen geschlossenen Film

bilden kann. Dabei Pfützenbildung

vermeiden. Spritzverarbeitung ist nicht

zulässig.

Nicht saugende und saugfähige 

Untergründe:

1x grundieren. Sofort den noch frischen

Vorstrich mit trockenem Quarzsand der

Körnung 0,3 bis 0,8 mm abstreuen

(ca. 500 g/m²). Nach dem Erhärten

losen Sand abkehren und absaugen.

Stark saugende Untergründe oder

wenn eine feuchtigkeitssperrende

Wirkung erzielt werden soll: 2 x grun-

dieren. Ersten Anstrich mit PCI VG 5

aufbringen und aushärten lassen. Nach

Begehbarkeit, spätestens aber nach

1 Tag zweiten Anstrich im Kreuzgang

auftragen und sofort mit trockenem

Quarzsand (0,3 bis 0,8 mm) abstreuen

(ca. 500 g/m²). Nach dem Erhärten

losen Sand abkehren und absaugen.

�3�. Alternativ kann generell statt des Ab-

streuens mit Quarzsand ein Auftrag mit

Universal-Vorstrich PCI VG 2 auf den

 erhärteten, letzten erforderlichen An-

strich von PCI VG 5 erfolgen. Frühes-

tens 1 Stunde nach dem Auftragen von

PCI VG 2 kann eine PCI-Bodenaus-

gleichsmasse aufgebracht werden.

�4�. Untergründe mit wasserlöslichen

Kleberresten (z. B. von Sulfitablauge-

klebern etc.): Bei einer einmaligen

Grundierung mit anschließender Quarz-

sandabstreuung auf verbliebenen Kle-

berresten von wasserlöslichen

Belagsklebern (z. B. Sulfitablaugekle-

bern etc.) sind für eine funktionsfähige

Verarbeitung von PCI VG 5
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Filmbildung mindestens 150 g PCI VG 5

pro m² (am besten mit einer Veloursrolle)

aufzutragen. Bei zu geringen Auftrags-

mengen besteht die Gefahr, dass

Quarzsandkörner den Grundierungsfilm

"durchstoßen" (perforieren) und eventu-

ell für die Spachtelmassenschicht

schädliche Wechselwirkungen zwischen

den Altkleberresten und der Spachtel-

masse auftreten können. Im Zweifelsfall

2 x grundieren und 2. Anstrich von PCI

VG 5 abstreuen oder 2. Anstrich mit PCI

VG 2 ausführen.

Verarbeitung von PCI VG 5

 NUR FÜR GEWERBLICHE/

INDUSTRIELLE VERWENDUNG !

 PU-Vorstrich PCI VG 5 nicht bei Un-

tergrundtemperaturen unter + 10 °C

und über + 25 °C verarbeiten.

 Bei der Verarbeitung ist Frischluftzu-

fuhr, z. B. Öffnen der Fenster oder

Türen, zu empfehlen.

 Die Wartezeit, bis ein zweiter Grundie-

rungsanstrich bzw. bis eine Spachtel-

masse aufgebracht werden kann, ist

abhängig von der Untergrundart und

Saugfähigkeit des Untergrundes.

 Um eine feuchtigkeitssperrende Wir-

kung zu erzielen, ist ein zweimaliger

Anstrich erforderlich!

 Der Einbau von PU-Vorstrich PCI 

VG 5 als Feuchtigkeitssperre ist kein

Ersatz für Abdichtungsmaßnahmen

nach DIN 18 195.

 Wenn der erste Anstrich mit PCI VG 5

zu stark "wegschlägt", weil der Unter-

grund ganz oder teilweise eine höhere

Saugfähigkeit aufweist als anzuneh-

men war, ist ein zweiter Anstrich mit

PCI VG 5 auf den ausgehärteten ers-

ten Anstrich aufzubringen und erst

dann mit Quarzsand abzustreuen.

 Bei der Verarbeitung ist Pfützenbil-

dung zu vermeiden, da bei einkompo-

nentigen Polyurethan-Systemen bei

dickeren Schichten eine Hautbildung

an der Oberfläche entstehen kann, die

die Durchhärtung des Vorstrichs stark

verzögert.

 Anbruchgebinde wieder sorgfältig ver-

schließen und Inhalt innerhalb eines

möglichst kurzen Zeitraumes aufbrau-

chen.

 Werkzeuge unmittelbar nach Ge-

brauch mit Universalverdünnung reini-

gen, im ausgehärteten Zustand ist nur

mechanische Entfernung möglich.

 Die Eignung und Anwendung von

PU-Vorstrich PCI VG 5 als Grundie-

rung bei direkter Verklebung von

Parkett auf dafür geeigneten Unter-

gründen ist dem Technischen

Merkblatt des jeweiligen PCI-

Parkettklebers zu entnehmen.

Bei einer vorgesehenen direkten Ver-

klebung von Parkett auf PU-Vorstrich

PCI VG 5 ist nach dem Auftragen von

PCI VG 5 auf den Untergrund die 

frische Grundierung mit Quarzsand

abzustreuen. Nach dem Erhärten

losen Sand abkehren und absaugen.

Zwischen dem Auftragen von PCI 

VG 5 und dem Aufbringen von SMP-

Parkettkleber PCI PAR 360 bzw. PCI

PAR 365 auf die grundierte Fläche ist

eine Wartezeit von mindestens 4

Stunden einzuhalten.

Erfolgt die Verklebung des Parketts

mit PCI PAR 360 bzw. PCI PAR 365

innerhalb von mindestens 4 bis zu

maximal 72 Stunden nach dem Auf-

tragen von PCI VG 5, so ist ein Ab-

streuen des frischen Vorstriches nicht

erforderlich, wenn darauf geachtet

wird, dass die Oberfläche des ausge-

härteten Vorstrichs sauber und frei

von haftungsbeeinträchtigenden Stof-

fen ist.

Bitte beachten Sie

NUR FÜR GEWERBLICHE/

INDUSTRIELLE VERWENDUNG !

Enthält: Diphenylmethandiisocyanat

(MDI), Isomere und Homologe

Verursacht schwere Augenreizung. 

Verursacht Hautreizungen. Gesund-

heitsschädlich bei Einatmen. Kann bei

Einatmen Allergie, asthmaartige Symp-

tome oder Atembeschwerden verursa-

chen. Kann allergische Hautreaktionen

verursachen. Kann die Organe schädi-

gen bei längerer oder wiederholter 

Exposition. Kann die Atemwege reizen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Dampf oder Nebel nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/-kleidung und

Augen-/Gesichtsschutz tragen. Nur im

Freien oder in gut belüfteten Räumen

verwenden. Bei unzureichender

 Belüftung Atemschutz tragen. Kontami-

nierte Arbeitskleidung nicht außerhalb

des Arbeitsplatzes tragen. Bei Berüh-

rung mit der Haut (oder dem Haar): Alle

kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwa-

schen/ duschen. Bei Hautreizung oder -

ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt

mit den Augen: Einige Minuten lang be-

hutsam mit Wasser spülen. Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfer-

nen. Weiter spülen. Bei Einatmen: Die

Person an die frische Luft bringen und

für ungehinderte Atmung sorgen. Bei

Exposition oder falls betroffen: Ärztli-

chen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzu-

ziehen. An einem gut belüfteten Ort

lagern. Unter Verschluss lagern.

Inhalt/Behälter der Problemabfallentsor-

gung zuführen. 

Giscode: RU 1.

Hinweise zur sicheren Verwendung
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Nur restentleerte Gebinde zum Recyc-

ling geben.

PCI beteiligt sich an einem flächende-

ckenden Entsorgungssystem für rest-

entleerte Verkaufsverpackungen. DSD   – 

Duales System Deutschland (Vertrags-

nummer 1357509) ist unser Entsor-

gungspartner. Restlos entleerte PCI-Ver-

kaufsverpackungen können

entsprechend dem aufgedruckten Sym-

bol auf der Verpackung über DSD ent-

sorgt werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung

können Sie den Sicherheits- und Um-

welthinweisen der Preisliste entnehmen

und auch im Internet unter

http://www.pci-augsburg.eu/de/

service/entsorgungshinweise.html

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-

tung heranziehen. Weitere Unterlagen

bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Österreich und in der

Schweiz anfordern.

Architekten- und Planer-Service

Folgendes Merkblatt der Berufsgenos-

senschaft der chemischen Industrie und

der Arbeitsgemeinschaft der Bau-Be-

rufsgenossenschaft ist zu beachten:

"Merkblatt BGI 524 - Gefahrstoffe 

Polyurethan - Herstellung und Verarbei-

tung/Isocyanate (M 044)". 

Dieses Merkblatt ist z. B. vom 

Carl Heymanns Verlag KG, 

Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 

oder von Wiley VCH, Pappelallee 3, 

69469 Weinheim sowie von den

 zuständigen Berufsgenossenschaften

zu beziehen.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI- Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 +49 (821)5901-171
 www.pci-augsburg.de

Fax:       Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419
      Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
      Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich
Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den
vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“
nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des  Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden
 Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung
ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine  Empfehlung und schließt die
 Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.  Unsere  Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter  Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei  grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberührt.

zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI VG 5, 
Ausgabe Dezember 2018 
Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de


